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Beschluss

In dem Rechtsstreit

Beklagte und Borufungsklägerin,
-Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Meschkat und partner in Gießen-

gegen

-prozessbevormächtiste: Rechtsanwärte wennin;':::ä:::,::;:::t:tekragte'

beabsichtigt der Senat, die Berufung der Beklagten gegen das urteil des LandgericSts
Bonn vom 16.12.2009 (1Boz42to8) gemäß S 522 Abs. zzpozuritckzuweisen.

Gründe:

Die zulässige Borufurtg hat nach dem gegebenon sachstand keine Aussiclrt auf Er1otg.
Da die zugrunde liegende Rechtssache keine grundsäEliche Bodeutung hat und eine
Entscheldung durch Urteil auch nlcht zur Fortbildung des Rechts oder zur sicherung ei-
ner einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist (vgt. g s22 Abs. 2 Nr. 2 und 3 Zpo), soll
[iber das Rechtsmittel durch Bsschluss entschieden werden.

Bundesverbond der
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Das Landgericht hat die Boklagte zu Recht zur Zahlung des als Schadensersatz geltend
gemachten Betrages aus abgetretenem Recht verurtellt. Die von der dem Grunde nacn
unstreitlg elntrittspflichtigen Beklagten hinsichtlich der Höhe des Anspruchs - namentlich
in Bezug auf den der Borachnung der Klägerin zugrunda llogenden Unfallersa2tarif und
die Berechnung der Mietpreise nach dem Schwacke-Mietpreisspieget - erhobenen Ein,

:wendungen greifen nicht durch.

1 .

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerlchtshofes (NJW 2006, 1506: NJW 2008, 151g:
NJw 2008, 2910; NJW 2009, 58; vgl. auch palandvHeinrichs, Kommentar zum BGB, 68.
Auflage 2009 S 249 BGB Rdn. 31 f; Erman/Ebert, Kommentar zum BGB, 12. Auflage
2008, S 249 BGB Rdn. 104; Geiget,'Der Hafrpflichtprozess, 25. Auflage 2oos, S 3 Rdn.
77) kann der Geschädigte vom Schädiger und dessen Haftpflichtuersicherer nach g 24g
BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand nur den Ersatr derJenigen Mietwagenkosten
vertangen, die ein verständlger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage dos Ge-
schädigten ftir zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Geschädigte ist hierbei nach
dem aus dom GrundsaE der Erforderlichkelt hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsgobot gehat-
ten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren möglichon den wirtschaftlichoron
Weg der Schadensbehebung zu wählen. Das bedäutet, dass er von mehreren auf dem
örtlich relevanten Mart<t - nicht nur für Unfallgeschädigte - erhälflichen Tarifen für die An-
mietung einos vergleichbaren Ersatrfahzeugs (innerhalb eines gewissen Rahmens)
grundsä2lich nur den günstigeren Mietprois als zur Herstellung objektiv orforderliclr er-
seEt verlangen kann. Der Geschädigte verstößt allerdings noch nicht allein deshalb ge-
gen seine Pflicht zur Schadensgeringhaltung, weil er ein Kraftfahzeug zu einem Unfall-
ersaEtarif anmietot, der gegenüber dem "Normaltarif'teurer ist, soweit die Besonderhei-
ten dieses Tarifs mit R0cksicht auf die Unfallsituation einen gegentibor dem "Normaltarif'
höheren Preis rechtfertigen, weil sie auf Leistungon des Vermieters beruhen, die durcn
dle besondere Unfallsituation veranlasst und infolgedessen zur Schadensbehebung nach
S 249 BGB erfordorllch sind. Was die Berechtigung der Abrechnung nach dem Unfaller-
saffiarif angeht, so rnuss bei der Pr0fung der betrlebswirtschaftlichen Rochtfertigung
6lnes "UnfallersaEtarifs" die Kalkulatlon des konkreten Unternehmons nicht in jedem
Falle nachvollzogen werden. Vielmohr kann sich die Prüfung darauf beschränken, ob
spezifische Leistungon bei der Vermietung an Unfallgoschädigte allgemein einon Auf-
schlag rechtfertigen, wobei unter Umständen auch ein pauschaler Aufschlag auf den
"Norrnaltarif in Betracht kommt. j

2.

Der BGH hat mehrfach (nämlich in don bereits erwähnten Entschsidungen und zuletzt
erneut in seinern Beschluss vom 13.1.2009 - Vl ZR 1g4tOB,- abrufbar über die Homo- ,
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page des BGH ' ) klargestellt, dass gogen dle Ermiftlung des Normalrarifs auf der Grund-
lage des gewichteten Mlttols des "schwacke-Mietpreisspiegels" keine durchgrelfenden
Bedenken bestehen. Dem schließt sich der Senat an. Er schließt sich darübor hinaus den
vom Landgericht in der angefochtenen Entscheidung angefilhrton Gründen dazu an,
dass der Schwacke-Mietpreisspiegel auch in den dem Rochtsstreit zugrunde liegenden
Fällen eine geeignete Schätzgrundlage für die Ermittlung der Mietwagenkosten bietet.
lnsbesondere spricht gegen die von der Beklagten für vozugsw0rdig erachtete Untersu-
chung des Fnaunhofer'tnstituts dor Umstand, dass sich diese nur auf die Angeboto von 6
lnternotanbletern bezieht und darüber hinaus nur die Mietpreise In dor Situation einer
längeren .Vorbuchun gsfrist abbildet

3.

Es besteht auch keine Veranlassung zu einer auf den jewolllgen Einzelfalt bezogenen
Begutachtung der Marktprelso filr jeden der streitgegenständlichen Schadensfäile. Wie
der BGH bereits ebenfalls mehrfaqh entschieden hat, ist os nicht Aufgabe des Tatrich-
ters' lediglich allgemein gehaltenen Angriffen gegen eine SchäEgrundlage nachzugehen.
Einwendungen gggen die Grundlagen der Schadensbemessung sino nur dann erheblich,
wonn sie auf den konkreten Fall bezogen sind. Deshalb bedarf die Eignung von Listen
oder Tabellen' die bei der Schadensschätzung Vanrvendung finden können, nur dann der
Klärung, wenn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend gemachte Mängel
der botroffondon SchäEungsgrundlage sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken
(BGH NJW 2008, 1519; NJW 2008. 2910: NJW 2009, sB).

Das ist hier nicht der Fall. Soweit die Beklagte zum Nachweis der Unrichtigkeit der vorn
Landgericht angenommenen Schähgrundlage die bereits erwähnte Untorsuchung des
Fraunhofer-lnstltuts anfilhrt, sind diese aus den bereits genannten Gründen nicht geeig-
net, dla Richtigkelt der Schäägrundlage in Frage zu stellen. Darüber hinaus fllhrt auch
der umstand' dass der von der Beklagten boauftragte Sachverständige Dr. Zinn aufgrund
einer eigenen Erhebung (Anlage zum schriftsaE vom 26.9.2009; GA 49) zu anderen
Preisen gekommen ist, zu keinem anderon Ergebnis. Es reicht insoweit nicht aus, dass
die Beklagte unter Berufung darauf behauptet, diese eigene Erhebung bzw. die ihres
Sachverständigen habe zu abweichenden Ergebnlssan geführt. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes (NJW 2009, 58) ist es vietmehr unertässlich, Mänget der
vom Landgericht verwendeten Schätzgrundlage aufzuzeigen, die sich auf den zu ent-
scheidenden Fall auswlrken. Das Ist nicht der Fall, wie sich bereits daraus ergibt, dass
sie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes - nach Auffassung des senats zu-
treffend - trob- unvermeidbarer. im Wesen elner schähung begründeter Ungenaulgkeiten
grundsäElich anerkannt Ist. Legt man das zugrunde, ist es gerado sinn einer solchen
Schätgrundlage, auf aufi,vändige Befragungen der in Botracht kommenden Vermieter für
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jeden Einzelfall zu vezichten bzw. vezichten zu könnon. Dor Sachvortrag der Beklagton
rechtfertigt also eine Beweisaufnahme nicht, weil er der SchäEung lediglich die Behaup-
tung abweichender, aus ihrer Sicht hinreichend aussagekräftiger Erhobungen entgegens-
lellt, aber nicht in ausreichender Form Mängel dor Ermlttlung der Schätzung anhand des
Schwacke-Mietpreisspiegets aufzeigt.

4.

Auch was den Aufschlag von 20 o/o auf den so zutreftend ermittelten Normalpreis angeht,
schließt sich der Senat der Begründung des Landgerichts an. Nach der Rechtsprechung
des Bundosgerlchtshofes (NJW 2008, 2910) muss für dle Prüfung der betriebswirtschaft-
lichen Rechtfertigung eines "UnfallersaEtarifs'die Kalkulation cles konkreten Untemeh-
mens nicht nachvollzogen werden. Vielmehr kann sich die Prüfung darauf beschränken,
ob spezifische Leistungen bei der Vermietung an unfallgeschädigte Ell-qemein einen Auf-
schlag rechtfertigen. Entgegen der In dor Berufungsbegründung zum Ausdruck kommen-
den Auflassung der Beklagten ist der dahingehende Sachvortrag der Klägerin ausrei-
chond. Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass in der Situation der Un-
fullersaEanmietung ftlr den Verrnietor typlschenrveise - irr der angefochtonon Entschei-
dung im Einzelnen aufgeführte ' Mehrkosten anfallen. ln diesen Fällen kommt auch ein
pauschaler Aufschlag auf den ,,Normaltarifl in Betracht. Diese Art der prttfung gewährleis-
tet' dass die erforderlichen Mietwagenkosten nach einem Untall anhand objektiver Krite-
rien ermlttelt werden, ohne dass es für die Erforderlichkoit im Sinne des g 249 Abs, 1
BGB auf die konkrete Situation und Kalkulation das einzelnen Vermieters ant<ommt. Es
ist daher nicht Sache des Vermiotors bzw. des Geschädigten, cJazu über das hinaus vor-
zutragen, was lm vorllegenden Fall geschehen und vom Landgoricht zutreffencl beurteilt
worden ist. Vielmehr wäre es Sache dor Beklagten gewesen, vozutragen und'gegebe,
nenfalls zu boweisen, dass in den dem Rechtsstreit zugrundo liogonden Fällen solche
Mehrkosten ausnahmsweise nicht angefallen slnd.

5.

Danach erweist sich die In"n"pru"hnahme des Unfallersahtarifs im vorliegenden Fall'auf
der Grundlage des beiderseitigen Sachvofirags wegen der Inanspruchnahme unfallspezi-
fischer ZusaElelstungen als grundsählich gerechtfertigt. Wenn das aber der Fall ist, liegt
dle Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Frage, ob dem Geschädigten oin günsti-
gerer Normaltarif in dar gegebenen Situation ohne weiteres zugänglich war, beim Schä-
diger. Es handelt sich insoweit um eine Frage der Verlotzung der Schadensminderungs-
pfllcht (BGH NJW 2008, 2910; NJW 2009, 5E: patandvHolnrichs, Kommentar zum BGB.
68' Auflage 2009 S 249 BGB Rdn. 31). Entgegen dsr in der Berufungsbegründung zum
Ausdruck kommenden Auffassung der Beklagton lst es demzufolge nicht Sache der Ktä-
gerin (als Rechtsnachfolgerin dor Geschädigten)sondern ihre Sache. elno Verletzung der
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Schadensminderungspflicht durch dle Geschädigten voautragen und gegebenenlalls zu
beweisen. Da das weder erstlnstanzlich noch im zwolten Rechtszug geschehen ist, er-
weist sich die Entscheldung des Landgerichts auch insoweit als zutreffend.

6 .

Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahma lnnerhalb einer Frtst von dr€i Wochen seit
Zugang dieses Beschlusses. Die Frist kann nur unter den Voraussotzungen des S ZZ4
Abs. 2 ZPO oder mit Zustlmmung des Gegners verlängert werden. Auf die Mögllchkeit
einer kostensparenden Rücknahme der Berufung (KV Nr. 1220, 1zz2zu g 3 Abs. 2 GKG)
wird hingewiesen.

Köln, den 2O.O4.2O09

Oberlandesgericht, 1 3. Zivilsenat

Gundlach Waters Wurm
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